
 

 

1. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasserverbandes Peine über die Erhebung von  
Abgaben für die Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Hessen  

(Abgabensatzung Abwasser Hessen) vom 04.11.2022 
 
 

Artikel 1  
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung des Wasserverbandes Peine über die Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseiti-
gung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Hessen (Abgabensatzung Abwasser Hessen) vom 
04.11.2022 (verkündet u. a. im Mitteilungsblatt Niester Woche Nr. 49 vom 09.12.2022 sowie in weite-
ren Verkündungsmedien, siehe www.wvp-online.de) wird wie folgt geändert: 
 
 

I. Änderung der Anlage 2: Gebühren- und Beitragssätze  
Ziffer 2 der Anlage 2 wird rückwirkend zum 01.01.2023 wie folgt geändert: 

 
„2. Beiträge 

Gebiet der jeweiligen öffentli-
chen Einrichtung gemäß § 1 Abs. 
2 der Abwassersatzung des 
WV Peine für das Gebiet der Mit-
gliedsgemeinden in Hessen 

Beitrag für die Herstellung 
der jeweiligen öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung 
(in € pro m² maßgebliche 

Fläche) 

Beitrag für die Herstellung 
der jeweiligen öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen 
Niederschlagswasser-be-

seitigung (in € pro m² maß-
gebliche Fläche) 

 

Gemeinde Nieste 3,11 €/m2 0,64 €/m2  

Gemeinde Reinhardshagen 5,09 €/m2 0,23 €/m2 “ 

 
 

II. Änderung der Anlage 2: Gebühren- und Beitragssätze  
Ziffer 2 der Anlage 2 wird zum 15.05.2023 wie folgt geändert: 

 
„2. Beiträge 

Gebiet der jeweiligen öffentli-
chen Einrichtung gemäß § 1 Abs. 
2 der Abwassersatzung des 
WV Peine für das Gebiet der Mit-
gliedsgemeinden in Hessen 

Beitrag für die Herstellung 
der jeweiligen öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung 
(in € pro m² maßgebliche 

Fläche) 

Beitrag für die Herstellung 
der jeweiligen öffentlichen 
Einrichtung zur zentralen 
Niederschlagswasser-be-

seitigung (in € pro m² maß-
gebliche Fläche) 

 

Gemeinde Nieste 3,11 €/m2 0,64 €/m2  

Gemeinde Reinhardshagen 6,48 €/m2 3,74 €/m2 “ 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt hinsichtlich der Änderungen der Anlage 2 gem. Ziff. I rückwirkend zum 01.01.2023 
sowie gem. Ziff. II zum 15.05.2023 in Kraft. 
 
 
Peine, 26.04.2023 
 
Wasserverband Peine 
 
 
gez. Lutz Erwig 
Verbandsvorsteher 


